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Teilnahmebedingungen für alle Maßnahmen  
des Kreisjugendrings Main-Spessart 

1. Veranstalter:  
Der Kreisjugendring Main-Spessart (kurz KJR MSP) ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendinitiativen und -ge-
meinschaften, Jugendverbände und -vereine im Landkreis Main-Spessart. Als Teil des Bayerischen Jugendrings 
und sogenannte „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ ist der KJR ein gemeinnütziger, öffentlich anerkannter 
Träger der Jugendarbeit. 
Unsere Veranstaltungen werden in der Regel von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Sie sind auf die Gruppe 
bezogen und orientieren sich an pädagogischen Maßstäben der Jugendarbeit. 
Kontakt: Kreisjugendring Main-Spessart  
  Fischergasse 7, 97753 Karlstadt  
  Telefon: 09353 / 793 1500  
  Email:  Info-KJR@Lramsp.de  
  Internet: www.kjr-main-spessart.de  
 
2. Leistungen:  
Die Leistungen ergeben sich aus der Beschreibung und den Hinweisen in der Ausschreibung und der Anmeldebe-
stätigung. Da unsere Maßnahmen Veranstaltungen der Jugendhilfe und keine kommerziellen Freizeitangebote 
sind, behalten wir uns außerdem Programmänderungen aus  
pädagogischen Gründen vor.  
 
3. Zielgruppe:  
Teilnahmeberechtigt sind vorrangig Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Main-Spessart.  Diese werden bei 
der Anmeldung vorrangig behandelt.   
In Ausnahmefällen können auch Kinder und Jugendliche außerhalb des Landkreises teilnehmen. Interessenten aus 
anderen Landkreisen werden zunächst auf die Warteliste gesetzt und 2 Wochen vor der Maßnahme den freien 
Restplätzen zugeteilt. Wir behalten uns außerdem vor, für Teilnehmer aus anderen Landkreisen eine höhere Teil-
nahmegebühr zu berechnen.  
Die jeweiligen Altersbeschränkungen ergeben sich aus den Ausschreibungen.  
 
4. Anmeldung:  
Die Anmeldung erfolgt über unser jeweiliges Anmeldungsformular, das auf unserer Homepage (www.kjr-main-
spessart.de) hinterlegt ist und ausgefüllt per E-Mail an Info-KJR@Lramsp.de geschickt werden muss. Es können 
nur vollständig ausgefüllte und rechtzeitig eingesandte Anmeldeformulare berücksichtigt werden. Bei Minderjäh-
rigen ist die Unterschrift mind. eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. In diesem Fall erklärt der /die unter-
schriebene Sorgeberechtigte, dass mit der Zustimmung des/der anderen Sorgeberechtigten gehandelt worden 
ist. Mit der Anmeldung bestätigt der gesetzliche Vertreter, dass sein Kind einen ausreichenden Impfschutz gegen 
Tetanus besitzt.   
Der Eingang der Anmeldung wird durch den KJR MSP bestätigt. Erst mit Erhalt der schriftlichen Anmeldebestäti-
gung und ggf. Eingang des Teilnahmebeitrags wird der Vertrag rechtswirksam. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie 
Ihr Einverständnis zur Speicherung der Daten beim KJR MSP. Die Anmeldedaten werden von uns nur dann an Dritte 
weitergegeben, wenn dazu eine rechtliche Grundlage besteht, z.B. Zuschussrichtlinien von Fördermittelgebern 
wie dem Bezirksjugendring Unterfranken und dem Bayerischen Jugendring. 
 
5. Rücktritt von der Anmeldung:  
Mit der schriftlichen Anmeldung und der Anmeldebestätigung durch den KJR MSP ist ein verbindlicher Vertrags-
abschluss erfolgt.  Bei Rücktritt von der Maßnahme sind folgende Rücktrittsgebühren zu zahlen:    
ab 7 Tage vor Workshopbeginn: 100% der Teilnahmegebühr  
Der Veranstalter behält sich vor, in bestimmten Situationen (z.B. attestierte Krankheit usw.)  von Rücktrittsgebüh-
ren abzusehen. Des Weiteren sehen wir im Falle einer Stornierung von Rücktrittsgebühren ab, sofern der freige-
wordene Platz durch einen Teilnehmer der Warteliste   
nachbesetzt werden kann. In diesem Fall wird für den entstandenen Mehraufwand allerdings eine Bearbeitungs-
gebühr von 50% der Teilnahmegebühren, jedoch max. 30,-€ erhoben. 
 
6. Teilnahmebeitrag:  
Der Teilnahmebeitrag ist nach Erhalt der Rechnung, i. d. R. spätestens zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme, 
auf das Konto des Kreisjugendring Main-Spessart, IBAN: DE86 7905 0000 0190 0081 10 bei der Sparkasse Main-
franken-Würzburg zu überweisen.  
Bei Überweisung sind die Rechnungsnummer anzugeben. Sollte der Teilnahmebetrag vor Beginn der Maßnahme 
nicht geleistet worden sein, so behält sich der Veranstalter den Ausschluss von der Teilnahme vor.   
Preisänderungen sind auf Grund unvorhersehbarer Kostenänderungen möglich. In einem solchen Fall besteht für 
die Teilnehmer ein Sonderkündigungsrecht. 
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7. Veranstaltungsinformationen/Elternbrief:  
Detaillierte Informationen zu der gebuchten Maßnahme werden ca. eine Woche vor dem Veranstaltungszeitraum 
an die Teilnehmer verschickt.   
 
8. Aufsichtspflicht:  
Für die Dauer der Maßnahmen überträgt der Personensorgeberechtigte die Aufsichtspflicht dem Veranstalter. 
Die Aufsichtspflicht endet mit Ende der Maßnahme. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind pünktlich abgeholt wird 
oder teilen Sie uns schriftlich mit, wenn das Kind alleine nach Hause gehen darf. 
 
9. Ärztliche Behandlung bei Unfall oder Krankheit:  
Mit der Anmeldung gibt der gesetzliche Vertreter das Einverständnis zu einer ärztlichen Behandlung des Kindes 
bei Unfall oder Krankheit. In Notfällen gilt dieses Einverständnis auch für chirurgische Eingriffe, sofern diese nach 
dem Urteil des Arztes für unbedingt notwendig erachtet werden und eine vorherige Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.  
 
10. Foto- und Videoaufnahmen:  
Es werden während der Veranstaltung Fotos erstellt. Bilder, auf denen nicht nur einzelne Kinder/ Jugendliche zu 
sehen sind, dürfen von dem Kreisjugendring für Eigenwerbung, z.B.  Homepage, Jahresprogramm, sowie Bericht-
erstattung in Printmedien etc. verwendet werden, wobei die Personalien der Teilnehmer nicht veröffentlicht wer-
den. Der Landkreis Main-Spessart kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte 
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Die 
Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Kreisju-
gendring Main-Spessart widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.   
 
11. Veranstaltungsabsage:  
Der KJR MSP behält sich die Absage einer Maßnahme und  damit die Kündigung des Teilnahmevertrags vor, wenn 
aufgrund zu geringer Anmeldezahlen die  Durchführung aus wirtschaftlichen Gründen oder aus pädagogischen 
Gründen (z.B. nicht ausreichend Betreuer zur Verfügung stehen, um die Aufsichtspflicht zuverlässig zu erfüllen) 
nicht sinnvoll ist oder infolge höherer Gewalt, außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer Umstände die Durch-
führung erheblich erschwert, gefährdet oder nicht verantwortbar ist.  
 
12. Haftung:  
Für während einer Veranstaltung auftretende Personen- und Sachschäden haftet der Kreisjugendring im Rahmen 
der von ihm abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. Die Haftung der Organisatoren beginnt und endet jeweils 
mit dem Veranstaltungsort bzw. Treffpunkt zu den angegebenen Veranstaltungszeiten. Dieser Versicherungs-
schutz wird jedoch nur insoweit gewährt, als nicht bereits eine Leistungspflicht aus einer anderweitigen privaten 
oder gesetzlichen Versicherung in Frage kommt. Für alle durch Teilnehmer mutwillig verursachten Sach- und Per-
sonenschäden haften die Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte selbst. Wenn die Erziehungsberechtigten 
von Minderjährigen bzw. die Teilnehmer selbst die Teilnahmebedingungen nicht beachten, haften sie für hieraus 
entstehende Schäden.   
Für während der Veranstaltung abhanden gekommene Gegenstände wird vom Veranstalter keine Haftung über-
nommen.   
Insbesondere bei der Anmeldung müssen die Daten eines Erziehungsberechtigten des anzumeldenden Kindes 
wahrheitsgemäß angegeben werden. Andernfalls übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung.   
 
13. Salvatorische Klausel:  
Ganz oder teilweise rechtsunwirksame einzelne Bestimmungen des Vertrages haben nicht die Rechtsunwirksam-
keit der übrigen Bestimmungen zur Folge. 
Rechtsunwirksame Bestimmungen werden ersetzt unter Berücksichtigung von Treu und Glauben durch rückwir-
kend rechtswirksame, die dem Ziel und Zweck der rechtsunwirksamen Regelung/-steile am nächsten kommen. Ent-
sprechendes gilt für Regelungslücken. 
Die Rechtsbeziehung zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer richtet sich nach dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland. 

 


